
 

Bebauungsplanverfahren „Studierendenwohnheim an der Hangstraße“ 

Abwägungstabelle 
 

zu den eingegangenen Stellungnahmen der Behörden, sonstiger Träger öffentlicher Be-

lange und der Öffentlichkeit im Rahmen der 

frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit vom 16.06.2025 bis 25.07.2025  

(gem. § 3 Abs. 1 BauGB) 

 

und der   

 

Benachrichtigung und Einholung von Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 12.06.2025 

(gem. § 4 Abs. 1 BauGB) 

 

zum Bebauungsplan und den örtlichen Bauvorschriften „Studierendenwohnheim an 

der Hangstraße“ 

Entwurf vom 10.03.2025 der Stadt Lörrach
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Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 12.06.2025 angeschrieben: 

Nr. Name Antwort vom 

1 Landratsamt Lörrach, Fachbereich Baurecht, Koordinierungsstelle 24.07.2025 

2 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Lörrach 16.06.2025 

3 Regierungspräsidium Freiburg – Referat 9 – Geowissenschaftliches Landesservicezentrum 21.07.2025 

4 RP Stuttgart – Abt. 8 – Referat 83 - Denkmalpflege 23.06.2025 

5 BadenovaNETZE GmbH  10.07.2025 

6 Netze BW GmbH Genehmigungs-management Netzentwicklung Projekte 24.06.2025 

7 Transnet BW GmbH  09.07.2025 

8 Vodafone West GmbH 18.07.2025 

9 Amprion GmbH 23.06.2025 

10 Polizeidirektion Lörrach Polizeipräsidium Freiburg 20.06.2025 

11 Stadt Weil am Rhein 31.07.2025 

12 Deutsche Telekom Technik GmbH Technik Niederlassung Südwest, Neubaugebiete  

13 EnBW Energie Baden-Württemberg AG  

14 Handelsverband Südbaden e.V. Hauptgeschäftsstelle Freiburg  

15 Handwerkskammer Freiburg  

16 Kreishandwerkerschaft Lörrach  

17 Naturenergie Netze  

18 Regionalverband Hochrhein-Bodensee  

19 Regierungspräsidium Freiburg – Referat 21 – Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz  

20 Bundesnetzagentur – Referat 814 -  

21 Stadtenergie Lörrach GmbH & Co. KG  

22 BIL eG Leitungsauskunft  

23 Vermögen und Bau Baden-Württemberg Amt Freiburg  

Folgende Vereine / Verbände wurden am 12.06.2025 im Zuge der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 1 BauGB gesondert informiert: 

Nr. Name Antwort vom 

V1 LNV – Arbeitskreis Lörrach 20.07.2025 

V2 Behindertenbeirat der Stadt Lörrach   26.06.2025 
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V3   

V4   

V5   

Die Öffentlichkeit hat im Zuge der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 1 BauGB Stellungnahmen abgegeben: 

Nr. Name Antwort vom 

Ö1 XXXXXXXXXXX 16.07.2025 

Ö2   

Ö3   

Ö4   

Ö5   

Ö6   

Ö7   
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

1 

 

Dies Stellungnahmen des SG Wasser/Abwasser, SG Boden & Grund-

wasser, SG Gewerbeaufsicht und des SG Naturschutz und Landschafts-

pflege werden zur Kenntnis genommen. Die Starkregengefahrenkarten 

der Stadt wurden im Bebauungsplan bereits berücksichtigt.  

Das Ergebnis der Abwägung wird nach Abschluss des Bebauungsplan-

verfahrens mitgeteilt. 

 

Kenntnisnahme 



Stadt Lörrach  Abwägungstabelle 

Bebauungsplan „Studierendenwohnheim an der Hangstraße“ – freiwillige frühzeitige Beteiligung 5/32 

 

Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

2 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Das Plangebiet ist über die Hang-

straße bereits ausreichend erschlossen. Die bestehenden Einfahrten auf 

das Grundstück sind so dimensioniert, dass eine Zufahrt für verschie-

dene Fahrzeuge (z.B. Feuerwehr) möglich ist. Die Abfallbehälter werden 

am Abholtag voraussichtlich an der Hangstraße bereitgestellt. Eine Ein-

fahrt in das Plangebiet durch die Müllabfuhr ist nicht erforderlich.  

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

3 

 

Dies wird berücksichtigt, indem die geologischen und bodenkundli-

chen Hinweise als Hinweise in den Bebauungsplan aufgenommen wer-

den.  

Berücksichtigung 

durch die Auf-

nahme eines Hin-

weises in Ziffer 

3.4 in den Textli-

chen Festsetzun-

gen des Bebau-

ungsplans 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

4 

 

 

Dies wird berücksichtigt, indem der Hinweis im Bebauungsplan ent-

sprechend angepasst wird. 

Berücksichtigung 

durch die Anpas-

sung des in Ziffer 

3.1 der Textlichen 

Festsetzungen 

enthaltenen Hin-

weises  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

5 

 

Die hier gegebenen Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  Kenntnisnahme  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

6 

 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Von einer weiteren Beteiligung wird 

abgesehen.  

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

7 

 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Von einer weiteren Beteiligung wird 

abgesehen. 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

8 

 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

9 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

10 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Die Sichtfelder entlang der Hang-

straße werden in die Planzeichnung aufgenommen.  

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

11 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Vereine und Verbände Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschlussemp-

fehlung 

V1 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Etwaige zusätzliche Stellplätze 

können im Rahmen des wirksamen Bebauungsplans Nr. 022/06 

„Berufsakademie“ errichtet werden.  

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Vereine und Verbände Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschlussemp-

fehlung 

V2 Behindertenbeirat der Stadt Lörrach     

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird angeregt, die Belange der 

Barrierefreiheit umfassend zu berücksichtigen. Dies betrifft insbesondere die 

Gestaltung des öffentlichen Umfelds, damit auch Menschen mit Behinderung 

die Möglichkeit haben, in Lörrach ein barrierefreies Studium wahrzunehmen. 

Darüber hinaus wird empfohlen, bereits frühzeitig auf die Planerinnen und 

Planer einzuwirken, um die Errichtung eines barrierefreien 

Studierendenwohnheims anzuregen. Hierbei sollte insbesondere darauf 

geachtet werden, dass Wohnungen im Erdgeschoss barrierefrei ausgestaltet 

werden (z. B. stufenlos zugänglich, Türen mit ausreichender Breite, 

rollstuhlgerechte Bäder). 

Zusätzlich sollte die Gestaltung auch die Bedürfnisse sehbehinderter 

Menschen einbeziehen, etwa durch kontrastreiche Farbgestaltung und die 

Kennzeichnung von Treppen mit Sichtstreifen. 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Das Stadtpla-

nungsamt wird im weiteren Verfahren beim Bauherrn bzw. Studie-

rendenwerk nachfragen, welche konkreten Maßnahmen zur Barriere-

freiheit vorgesehen sind und in welcher Weise diese bereits bei ver-

gleichbaren Wohnheimen umgesetzt wurden. 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Öffentlichkeit Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschlussemp-

fehlung 

Ö1 

 
 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die vorgebrachten 

Bedenken und Anregungen werden wie folgt abgewogen: 

Die Festsetzung des Sondergebiets wird um die Personengruppe der 

Auszubildenden ergänzt, um eine größere Nutzungsflexibilität zu er-

möglichen. Der Hinweis wird insoweit berücksichtigt. 

Beim vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um einen Ange-

botsbebauungsplan. Die Festsetzungen, insbesondere zu Baufens-

tern, Gebäudehöhen und überbaubaren Grundstücksflächen, lassen 

Spielräume für die architektonische Ausgestaltung zu. Die Machbar-

keitsstudie des Studierendenwerks Freiburg wurde als Grundlage für 

die planerischen Überlegungen herangezogen, ist jedoch nicht Ge-

genstand verbindlicher Festsetzungen. Die konkrete Ausgestaltung 

des Vorhabens bleibt dem nachfolgenden Genehmigungsverfahren 

vorbehalten. 

Der Bedarf an Wohnmöglichkeiten für Studierende ist auch am 

Standort Lörrach gegeben und im Zusammenhang mit der ange-

spannten Gesamtsituation des örtlichen Wohnungsmarktes zu be-

trachten. Die Hochschule ist seit ihrer Gründung am Standort Lörrach 

kontinuierlich gewachsen. Während der Pandemie wurden zahlreiche 

bislang von Studierenden genutzte Wohnungen anderweitig vermie-

tet, da aufgrund fehlender Präsenzveranstaltungen eine Wohnortbin-

dung zeitweise nicht erforderlich war. Diese Entwicklung wirkt bis 

heute nach und verstärkt die bestehende Nachfrage. Vor diesem Hin-

tergrund soll am Standort ein neues Wohnheim errichtet werden. 

Vorgesehen sind derzeit etwa 110 Wohnheimplätze; eine verbindli-

che Festlegung der Anzahl erfolgt durch den Bebauungsplan jedoch 

nicht und kann sich im weiteren Verfahren noch ändern. Fragen zur 

konkreten Ausgestaltung der Mietverhältnisse sowie zur Miethöhe 

und zu Nebenkosten sind nicht Regelungsgegenstand des Bebau-

ungsplans. 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Öffentlichkeit Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschlussemp-

fehlung 

 

Die Fläche wird nicht als allgemeines Wohngebiet festgesetzt, son-

dern als Sondergebiet im funktionalen Zusammenhang mit dem be-

stehenden Hochschulstandort.  

Die für das Wohnheim erforderlichen Stellplätze richten sich nach 

den Vorgaben der Landesbauordnung Baden-Württemberg sowie 

der zugehörigen Verwaltungsvorschrift. Für Wohnheime gelten hier-

bei andere Maßstäbe als für klassische Wohneinheiten. Der Bebau-

ungsplan „Berufsakademie“ weist durch die Lage der Baufenster und 

der Stellplatzzonen Potenziale zur Schaffung zusätzlicher Stellplätze 

auf, unter anderem entlang des Homburger Wegs oberhalb der 

Hochschule. Ein Anspruch auf die Nutzung des öffentlichen Straßen-

raums für private Stellplatzzwecke besteht planungsrechtlich nicht. 

Die Haupterschließung des Plangebiets erfolgt über die Hangstraße. 

Weitere Erschließungsbeziehungen ergeben sich aus dem bestehen-

den Straßennetz. Eine detaillierte Verkehrsprognose ist aufgrund des 

Maßstabs und der Art der Planung nicht erforderlich; es ist nicht von 

einer verkehrlich erheblichen Mehrbelastung des umliegenden 

Wohnstraßennetzes auszugehen. 

Im Zuge der Standortprüfung wurden zwei Flächen in direkter Nähe 

zur Hochschule untersucht, der Standort an der Hangstraße sowie ein 

Standort am Ende des Homburger Wegs. Beide Flächen werden der-

zeit bereits als Parkplatz genutzt, was dem Grundsatz des sparsamen 

Umgangs mit Grund und Boden entspricht. Der hier in der Stellung-

nahme alternativ vorgeschlagene Standort zwischen Eichen-

dorffschule, Friedhof und Hangstraße ist nicht geeignet, da dort die 

erforderlichen Pietätsabstände nicht eingehalten werden können. Zu-

dem handelt es sich um hochwertigere Flächen, deren Inanspruch-

nahme städtebaulich nicht zu rechtfertigen wäre. 

Die maximal zulässige Gebäudehöhe von 323 m ü. NN orientiert sich 

an den bestehenden Höhen der gegenüberliegenden Bebauung an 

der Hangstraße, deren Firsthöhen bis zu 324,9 m ü. NN erreichen. Der 
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Nr. Stellungnahmen der Öffentlichkeit Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschlussemp-

fehlung 

 

Abstand zwischen dem neuen Baufenster und der bestehenden Be-

bauung beträgt rund 20 m. Damit werden die nach der Landesbau-

ordnung erforderlichen Abstandsflächen nicht nur eingehalten, son-

dern sogar überschritten. Selbst bei vollständiger Ausnutzung der zu-

lässigen Gebäudehöhe und einer Bebauung mit fünf Geschossen 

würde die erforderliche Abstandsfläche gemäß § 5 LBO lediglich 0,4 

der Wandhöhe betragen und damit erheblich unter dem tatsächlich 

vorhandenen Abstand liegen. Vor diesem Hintergrund ist von einer 

ausreichenden Besonnung, Belichtung und Belüftung der bestehen-

den Bebauung auszugehen. Eine unzumutbare Verschattung ist nicht 

zu erwarten. 

Entlang der Hangstraße befinden sich bereits heute zahlreiche groß 

gewachsene Bäume, die den Straßenraum prägen und erhalten wer-

den sollen. Der Erhalt des Baumbestands ist im weiteren Verfahren 

sicherzustellen; im Rahmen der Bauausführung sind entsprechende 

Schutz- und Sicherungsmaßnahmen vorzusehen. Eine Ausbildung ei-

ner straßenschluchtartigen Situation wird durch die Festsetzungen 

des Bebauungsplans nicht begründet. 

Die angrenzenden Sport- und Spielflächen werden durch die benach-

barte Schule genutzt. Deren Nutzung ist planungsrechtlich zulässig 

und als Schulsportlärm privilegiert, sodass hieraus keine schädlichen 

Umwelteinwirkungen im Sinne des Immissionsschutzrechts für das 

geplante Wohnheim resultieren. 

Der Beschluss zur Veröffentlichung des Bebauungsplanvorentwurfs 

wurde in der Sitzung vom 27.05.2025 gefasst. Die Veröffentlichung 

der Unterlagen hat entsprechend den gesetzlichen Vorgaben nach 

dem Beschluss und nach ortsüblicher Bekanntmachung zu erfolgen. 

Die zeitliche Abfolge stellt einen regulären Verfahrensablauf dar. 
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Nr. Stellungnahmen der Öffentlichkeit Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschlussemp-

fehlung 
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Nr. Stellungnahmen der Öffentlichkeit Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschlussemp-

fehlung 
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Nr. Stellungnahmen der Öffentlichkeit Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschlussemp-

fehlung 
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Nr. Stellungnahmen der Öffentlichkeit Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschlussemp-

fehlung 
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Nr. Stellungnahmen der Öffentlichkeit Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschlussemp-

fehlung 

 

 

 


